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1. ALLGEMEINES 
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließ-
lich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufs-
bedingungen abweichende Bedingungen des Kun-
den erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den 
Kunden vorbehaltlos ausführen. 
(2) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Folgegeschäfte, auch wenn bei deren 
Abschluß nicht nochmals darauf hingewiesen wird.  
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Kunden zwecks Ausführung des jeweiligen Vertra-
ges getroffen werden, sind in dem jeweiligen 
Vertrag in Textform niedergelegt. 
(4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegen-
über Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB. 
 
2. VERTRAGSABSCHLUSS 
(1) Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern 
eine Bindefrist nicht ausdrücklich erwähnt ist.  
(2) Eine Bestellung des Kunden, die ein Angebot 
gemäß § 145 BGB darstellt, können wir innerhalb 
von 2 Wochen annehmen. 
(3) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir eine 
Bestellung in Textform annehmen.  
(4) Für den Umfang unserer Lieferungen und 
Leistungen ist nur die Auftragsbestätigung maßge-
bend.  
 
3. PREISE 
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der 
jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung 
gültigen Mehrwertsteuer. Fracht, Verpackung und 
Reisekosten werden gesondert berechnet. Sämtliche 
Steuern, Zölle, Gebühren, Einfuhr- und Ausfuhrab-
gaben, die nach Beginn der Lieferung anfallen, trägt 
der Besteller. 
  
4. LIEFERUNG 
(1) Der Beginn einer von uns angegebenen Liefer-
zeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. 
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt 
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbe-
halten. 
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflich-
ten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entste-
henden Schaden, einschließlich etwaiger Mehrauf-
wendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. 
(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorlie-
gen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in 
dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser 
in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
(5) Ist der Kunde mit der Bezahlung einer früheren 
Lieferung in Verzug, sind wir berechtigt, Lieferun-
gen zurückzuhalten, ohne zum Ersatz eines etwa 
entstehenden Schadens verpflichtet zu sein.  
(6) Wir sind berechtigt, Teillieferungen zu erbrin-
gen und in Rechnung zu stellen, sofern der jeweili-
ge Lieferteil eine in sich abgeschlossene Leistung 
ist. 
(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein 
Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB 
oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines 
von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde 
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse 
an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten 
ist. 
(8) Im übrigen gilt für unsere Schadensersatzver-
pflichtung Ziffer 9. 
  
5. GEFAHRENÜBERGANG 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 

 
6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
(1) Rechnungen werden zum Tage der Lieferung, 
im Fall eines vom Auftraggeber verursachten 
Annahmeverzuges der Lieferung zum Tag unserer 
Versandbereitschaft ausgestellt. Der Rechnungsbe-
trag ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum zahlbar, falls nichts anderes 
vereinbart ist. Zahlungen gelten an dem Tag als 
geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen 
können. Die Hereingabe von Wechseln bedarf 
unserer Zustimmung. Wechsel und Schecks werden 
nur zahlungshalber angenommen und gelten erst 
nach ihrer Einlösung als Bezahlung. Diskont- und 
Einzugsspesen trägt der Auftraggeber. Die vorste-
henden Zahlungsbedingungen gelten auch für 
Teilrechnungen.  
(2) Die Aufrechnung mit Gegenforderungen jeder 
Art ist ausgeschlossen, sofern nicht die Gegenforde-
rung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
worden ist.  
 
7. EIGENTUMSVORBEHALT 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis 
zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag 
vor.  
(2) Darüberhinaus behalten wir uns das Eigentum 
an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. 
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berech-
tigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknah-
me der Ware durch uns liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu 
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist 
auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu 
behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbei-
ten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf 
eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 
(5) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtli-
chen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen 
Ausfall. 
(6) Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentli-
chen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns 
jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsendbetrages (einschließlich MwSt.) 
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräu-
ßerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwach-
sen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne 
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befug-
nis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forde-
rung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät 
und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der 
Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Anga-
ben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushän-
digt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 
(7) Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware 
durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. 
Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Ware (Rechnungsendbetrag, einschließ-
lich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 

Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizuge-
benden Sicherheiten obliegt uns. 
 
8. GEWÄHRLEISTUNG 
(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist. 
(2) Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, leisten wir 
nach unserer Wahl Nacherfüllung in Form von 
Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache. Im Fall der Mangelbeseitigung 
oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle 
zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach 
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde. 
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde 
nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten oder Minderung zu verlangen. 
(4) Erweist sich die Beanstandung als unberechtigt, 
so trägt der Auftraggeber die durch unsere Inan-
spruchnahme entstandenen Kosten. 
 
9. SCHADENERSATZANSPRÜCHE 
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Scha-
densersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(3) Wir übernehmen keine Verwahrpflichten für zu 
einem Auftrag beigestellte Platinen und sonstige 
Materialien.  
(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes 
geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
 
10. GESAMTHAFTUNG 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz 
als in Ziffer 9. vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Scha-
densersatzansprüche aus Verschulden bei Vertrags-
abschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB. 
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit 
der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt. 
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen-
über ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Schadenser-
satzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
11. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND 
(1) Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Ver-
tragsverhältnis ist Weil im Schönbuch.  
(2) Gerichtsstand ist Stuttgart.  
(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausge-
schlossen. 
 
Stand: 04/2017 


